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Das OLG Saarbrücken (Urteil vom 31.1.2001 – Aktenzeichen: 1 U 844/00-186) hat entschieden, dass 

die Tätigkeiten des Messebaus nicht zum handwerklichen Bereich gehören. Unter dem Tätigkeits-

profil wird mittlerweile ein umfassendes Angebot verstanden, das neben der Herstellung von 

Messeständen und deren Montage auch die Beratung, den Entwurf und weitere Dienstleistungen 

umfasst. Bezüglich der Art und Weise der Herstellung und der Montage ist der Begriff neutral. Sei-

ne Verwendung ist somit jedem Gewerbebetrieb gestattet. Unternehmen, die den Messebau zum 

Unternehmensgegenstand haben, müssen sich nicht in die Handwerksrolle eintragen lassen, wenn 

lediglich vorgefertigte Teile aufgebaut bzw. zusammengesteckt werden. Ein Eintrag ist aber dann 

erforderlich, wenn die Messebauteile selbst hergestellt werden. Diese Tätigkeiten entsprechen 

dem Berufsbild eines Tischlers oder evtl. dem eines Metallbauers. Eine Zuordnung des Messebaus 

zu dem handwerksähnlichen Gewerbe “Einbau von genormten Baufertigteilen (Anlage B/2/24 )“ ist 

keinesfalls gegeben. Die Tätigkeiten der Anlage B 24 sind klar definiert. Beim Messebau handelt es 

sich um den Aufbau eines Messestandes und nicht um deren Einbau. Weiterhin handelt es sich 

nicht um genormte Baufertigteile wie beispielsweise bei Zargen und Fenstern. Die Einzelteile wer-

den meist individuell nach den Wünschen des Auftraggebers oder den Vorgaben des Messebe-

treibers fertig geliefert.  

 

Hinweis 

Dieses Merkblatt soll – als Service Ihrer Industrie- und Handelskammer Hannover – nur erste Hin-

weise geben und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Obwohl es mit größtmöglicher Sorg-

falt erstellt wurde, kann eine Haftung auf die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden.  
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